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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes über die Anpassung von Dienst- und Versorgungs-
bezügen in Bund und Ländern 2003/2004 (Bundesbesoldungs- und
-versorgungsanpassungsgesetz 2003/2004 – BBVAnpG 2003/2004)

A. Problem und Ziel

Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge bei Bund, Ländern und Ge-
meinden an die Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen
Verhältnisse unter Berücksichtigung des Tarifabschlusses für die Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes vom 9. Januar 2003.

B. Lösung

1. Lineare Anhebung der Dienst- und Versorgungsbezüge um insgesamt
4,4 Prozent in drei Stufen in den Jahren 2003 und 2004 durch inhalts- und
wirkungsgleiche Übernahme des Tarifergebnisses

– um 2,4 Prozent ab 1. April 2003 für die Besoldungsgruppen
A 2 bis A 11,

ab 1. Juli 2003 für die übrigen Besoldungsgrup-
pen mit Ausnahme von B 11 sowie

– um 1 Prozent ab 1. April 2004 und

– um 1 Prozent ab 1. August 2004
jeweils für alle Besoldungsgruppen mit Ausnahme von B 11.

Zeitliche Verschiebung der Erhöhungszeitpunkte gegenüber dem Tarifab-
schluss um jeweils drei Monate zur Übertragung der tariflich vereinbarten
Entlastungsmaßnahmen.

2. Die linearen Erhöhungen der Versorgungsbezüge erfolgen unter Berücksich-
tigung des Versorgungsänderungsgesetzes 2001. Durch den dort geregelten
geringeren Anstieg der Versorgungsbezüge betragen die Erhöhungen rund
1,86 Prozent im Jahr 2003 und jeweils rund 0,46 Prozent im Jahr 2004. Die
Hälfte der dadurch erzielten Einsparungen wird den Versorgungsrücklagen
in Bund und Ländern zugeführt.

3. Einmalzahlungen für die Empfängerinnen und Empfänger von Dienst- und
Versorgungsbezügen mit Ausnahme der Besoldungsgruppe B 11

– im Jahr 2003 in Höhe von 7,5 Prozent der Bezüge des Monats
März 2003, maximal 185 Euro,

– im Jahr 2004 in Höhe von 50 Euro.
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Versorgungsempfängerinnen und -empfänger erhalten die Einmalzahlungen
anteilig entsprechend dem erreichten Ruhegehaltssatz und den Anteilssätzen
für die Hinterbliebenenversorgung.
§ 2 der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung ist anzuwenden.

4. Anpassungen in den neuen Ländern durch inhalts- und zeitgleiche Über-
nahme der Tarifvereinbarungen zum Tarifgebiet Ost vom 9. Januar 2003:
a) Anhebung des Bemessungssatzes für Bezügeempfängerinnen und -emp-

fänger nach der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung in zwei wei-
teren Schritten
– ab 1. Januar 2003 auf 91 Prozent,
– ab 1. Januar 2004 auf 92,5 Prozent.

b) Festschreibung der weiteren Angleichung des Bemessungssatzes bis spä-
testens 31. Dezember 2007 für die Besoldungsgruppen bis A 9 und bis
31. Dezember 2009 für die übrigen Besoldungsgruppen.

c) Letztmalige Verlängerung der zum Jahresende 2005 auslaufenden besol-
dungs- und versorgungsrechtlichen Ermächtigungen.

5. Verlängerung der Festschreibung der jährlichen Sonderzuwendung (Weih-
nachtsgeld) auf dem Niveau von 1993.

6. Nichtanpassung der Grundgehälter aus der Besoldungsgruppe B 11 in den
Jahren 2003 und 2004 aufgrund der von der Bundesregierung beschlossenen
„Nullrunde“ für die Mitglieder der Bundesregierung sowie für die parlamen-
tarischen und beamteten Staatssekretärinnen und Staatssekretäre des Bun-
des.

7. Klarstellung beim Altersteilzeitzuschlag.

C. Alternativen
Keine

D. Finanzielle Auswirkungen
1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand
Für den Bereich des Bundes (ohne Post und Bahn) werden bis zum Jahresende
2004 Gesamtmehrkosten von rund 0,85 Mrd. Euro entstehen.
Für Länder und Gemeinden werden bis zum Jahresende 2004 Gesamtmehrkos-
ten von rund 4 Mrd. Euro entstehen.
Der Umfang der Mehrkosten für die Festschreibung der weiteren Angleichung
des Bemessungssatzes nach der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung bis
spätestens Ende 2007 bzw. 2009 hängt von der Festlegung weiterer Anpas-
sungsschritte ab.
Der Versorgungsrücklage werden nach § 14a Abs. 3 des Bundesbesoldungs-
gesetzes für den Bereich des Bundes bis zum Jahresende 2004 42 Mio. Euro
und für die Länder und Gemeinden 141 Mio. Euro zusätzlich zugeführt
(50 Prozent der Verminderungen der Versorgungsausgaben durch das Versor-
gungsänderungsgesetz 2001). Unabhängig davon sind aufgrund der Besol-
dungs- und Versorgungsanpassungsgesetze 1999 und 2000 weitere Zuführun-
gen zu leisten.
2. Vollzugsaufwand
Neuer Vollzugsaufwand entsteht nicht.
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E. Sonstige Kosten
Sonstige Kosten entstehen nicht.
Die vorgesehenen Einkommensanhebungen werden keine wesentlichen Ände-
rungen von Angebots- und Nachfragestrukturen zur Folge haben, die Auswir-
kungen auf Einzelpreise und Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, haben könnten. Zur Durchführung des Gesetzes wird zusätzliches
Personal bei Bund, Ländern und Gemeinden nicht benötigt.
Für die Wirtschaft, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, entste-
hen keine zusätzlichen Kosten.
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Entwurf eines Gesetzes über die Anpassung von Dienst- und Versorgungs-
bezügen in Bund und Ländern 2003/2004 (Bundesbesoldungs- und
-versorgungsanpassungsgesetz 2003/2004 – BBVAnpG 2003/2004)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes
für das Jahr 2003

Das Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 6. August 2002 (BGBl. I S. 3020), zu-
letzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 6. August
2002 (BGBl. I S. 3082), wird wie folgt geändert:

1. Im Inhaltsverzeichnis wird im 9. Abschnitt die Angabe
„§§ 71 bis 83“ durch die Angabe „§§ 71 bis 85“ ersetzt.

2. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 2 und
3 angefügt:

„(2) Um 2,4 vom Hundert werden erhöht

1. die Grundgehaltssätze,

2. der Familienzuschlag mit Ausnahme der Erhö-
hungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis
A 5,

3. die Amtszulagen sowie die allgemeine Stellenzu-
lage nach Vorbemerkung Nummer 27 der Bun-
desbesoldungsordnungen A und B,

4. die Anwärtergrundbeträge.

Die Erhöhung gilt für die Besoldungsgruppen A 2 bis
A 11 und Anwärter ab 1. April 2003, für die übrigen
Besoldungsgruppen ab 1. Juli 2003. Die Erhöhung
nach Satz 1 Nr. 1 gilt in den Jahren 2003 und 2004
nicht für die Besoldungsgruppe B 11. Die erhöhten
Beträge ergeben sich aus den Anlagen IV, V, VIII
und IX in der ab dem 1. April 2003 geltenden Fas-
sung.

(3) Um 2,04 vom Hundert werden der Auslandszu-
schlag und der Auslandskinderzuschlag erhöht.
Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. Die erhöhten Be-
träge ergeben sich aus den Anlagen VIa bis VIi in der
ab dem 1. April 2003 geltenden Fassung.“

3. In § 73 Satz 1 wird die Zahl „2005“ durch die Zahl
„2009“ ersetzt.

4. Dem § 77 wird folgender Absatz 5 angefügt:

„(5) Das Bundesministerium des Innern macht die
nach den Absätzen 1 bis 3 durch Anpassungen erhöhten
Bezüge im Bundesgesetzblatt bekannt.“

5. Nach § 83 werden folgende §§ 84 und 85 angefügt:
„§ 84

Anpassung von Bezügen nach fortgeltendem Recht
(1) Die Erhöhung nach § 14 Abs. 2 gilt entsprechend

für
1. die Grundgehaltssätze (Gehaltssätze)

a) in den fortgeltenden Besoldungsordnungen und
Besoldungsgruppen der Hochschullehrer,

b) in den Regelungen über künftig wegfallende Äm-
ter,

c) in Zwischenbesoldungsgruppen der Besoldungs-
ordnungen der Länder,

2. die Höchstbeträge für Sondergrundgehälter und Zu-
schüsse zum Grundgehalt sowie festgesetzte Sonder-
grundgehälter und Zuschüsse nach fortgeltenden Be-
soldungsordnungen der Hochschullehrer,

3. die Amtszulagen in Landesbesoldungsordnungen,
Überleitungsvorschriften oder Regelungen über
künftig wegfallende Ämter,

4. die in festen Beträgen ausgewiesenen Zuschüsse zum
Grundgehalt nach den Vorbemerkungen Nummer 1
und 2 sowie die allgemeine Stellenzulage nach Vor-
bemerkung Nummer 2b gemäß Anlage II in der bis
zum 22. Februar 2002 geltenden Fassung,

5. die Bemessungsgrundlagen der Zulagen, Aufwand-
sentschädigungen und anderen Bezüge nach
Artikel 14 § 4 Abs. 1 und § 5 des Reformgesetzes
vom 24. Februar 1997 (BGBl. I S. 322),

6. die Anrechnungsbeträge nach Artikel 14 § 4 Abs. 2
des Reformgesetzes vom 24. Februar 1997 (BGBl. I
S. 322),

7. die Beträge der Amtszulagen nach Anlage 2 der Ver-
ordnung zur Überleitung in die im Zweiten Gesetz
zur Vereinheitlichung und Neuregelung des Besol-
dungsrechts in Bund und Ländern geregelten Ämter
und über die künftig wegfallenden Ämter vom
1. Oktober 1975 (BGBl. I S. 2608), geändert durch
Artikel 9 des Gesetzes vom 24. März 1997 (BGBl. I
S. 590).

(2) Soweit in landesrechtlichen Vorschriften, die nach
Maßgabe des Artikels IX des Zweiten Gesetzes zur Ver-
einheitlichung und Neuregelung des Besoldungsrechts in
Bund und Ländern vom 23. Mai 1975 (BGBl. I S. 1173),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.
Dezember 2001 (BGBl. I S. 3702), fortgelten, besondere
Grundgehaltssätze (Gehaltssätze, einheitliche Gehalts-
sätze für die Wahrnehmung mehrerer Ämter) festgelegt
sind, werden diese in gleicher Weise wie die Dienstbe-
züge nach § 14 Abs. 2 erhöht. Dies gilt auch für die Re-
gelungen über Rahmensätze, Höchstbeträge und Mittel-
beträge oder entsprechende Begrenzungen sowie für die
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auf Grund dieser Regelungen festgesetzten Grundge-
haltssätze (Gehaltssätze).

§ 85
Einmalzahlung im Jahr 2003

(1) Beamte, Richter und Soldaten mit Anspruch auf
Besoldung für den gesamten Monat April 2003 und min-
destens einen Tag im Monat Mai 2003 erhalten eine Ein-
malzahlung in Höhe von 7,5 vom Hundert der Dienstbe-
züge, die ihnen im Monat März 2003 (Basismonat) zu-
gestanden haben, höchstens 185 Euro. Satz 1 gilt nicht
für Empfänger von Bezügen aus der Besoldungsgruppe
B 11.

(2) Dienstbezüge nach Absatz 1 sind die in § 14 Abs.
2 Satz 1 genannten Besoldungsbestandteile einschließ-
lich der Erhöhungsbeträge beim Familienzuschlag der
Stufe 2 für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5. Soweit
ein Besoldungsanspruch erst nach dem 1. März 2003
erworben wurde, sind die Dienstbezüge zugrunde zu
legen, die dem Beamten, Richter oder Soldaten unter
Berücksichtigung seiner persönlichen Verhältnisse zuge-
standen hätten, wenn er für den gesamten Monat März
2003 Anspruch auf Besoldung gehabt hätte.

(3) Für den Höchstsatz nach Absatz 1 gelten § 6
Abs. 1 und § 72a Abs. 1 Satz 1 entsprechend. Maßge-
bend sind die Verhältnisse während des Basismonats.

(4) Die Einmalzahlung wird jedem Berechtigten nur
einmal gewährt; bei mehreren Dienstverhältnissen gilt
§ 5 entsprechend. Sie bleibt bei sonstigen Besoldungs-
und Versorgungsleistungen unberücksichtigt. Der An-
spruch richtet sich gegen den Dienstherrn, der die
Dienstbezüge für den Monat April 2003 überwiegend zu
zahlen hat.

(5) Für Anwärter gelten die Absätze 1 bis 4 entspre-
chend mit der Maßgabe, dass der Höchstsatz nach
Absatz 1 65 Euro beträgt. Abweichend hiervon sind für
Anwärter, die während des Basismonats, spätestens je-
doch zum 1. April 2003 in ein anderes Beamtenverhält-
nis (§ 5 des Bundesbeamtengesetzes oder entsprechen-
des Landesrecht) berufen worden sind, die hierfür ge-
zahlten Dienstbezüge entsprechend zugrunde zu legen.“

6. Die Anlagen IV, V, VIa bis VIi, VIII und IX erhalten die
aus den Anhängen 1 bis 13 dieses Gesetzes ersichtliche
Fassung.

Artikel 2

Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes
für das Jahr 2004

Das Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 6. August 2002 (BGBl. I S. 3020), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 dieses Gesetzes, wird wie
folgt geändert:

1. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „2,4 vom Hundert“
durch die Angabe „1,0 vom Hundert“ ersetzt.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Die Erhöhung gilt ab 1. April 2004.“

cc) In Satz 3 werden die Wörter „in den Jahren 2003
und 2004“ durch die Wörter „im Jahre 2004“ er-
setzt.

dd) In Satz 4 wird die Angabe „1. April 2003“ durch
die Angabe „1. April 2004“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird die Angabe „2,04 vom Hundert“

durch die Angabe „0,85 vom Hundert“ ersetzt.
bb) In Satz 3 wird die Angabe „1. April 2003“ durch

die Angabe „1. April 2004“ ersetzt.
2. § 85 wird wie folgt gefasst:

„§ 85
Einmalzahlung im Jahr 2004

(1) Beamte, Richter und Soldaten, die im Monat No-
vember 2004 ununterbrochen bei demselben Dienstherrn
in einem Beamten-, Richter- oder Soldatenverhältnis
stehen und mindestens für einen Tag in diesem Monat
Anspruch auf Besoldung haben, erhalten eine Einmal-
zahlung in Höhe von 50 Euro, Anwärter in Höhe von
30 Euro. Satz 1 gilt nicht für Empfänger von Bezügen
aus der Besoldungsgruppe B 11.

(2) § 6 Abs. 1 und § 72a Abs. 1 Satz 1 gelten entspre-
chend. Maßgebend sind die im Monat November 2004
geltenden Verhältnisse.

(3) Die Einmalzahlung wird jedem Berechtigten nur
einmal gewährt; bei mehreren Dienstverhältnissen gilt
§ 5 entsprechend. Sie bleibt bei sonstigen Besoldungs-
und Versorgungsleistungen unberücksichtigt.“

3. Die Anlagen IV, V, VIa bis VIi, VIII und IX erhalten die
aus den Anhängen 14 bis 26 dieses Gesetzes ersichtliche
Fassung.

Artikel 3
Weitere Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes

für das Jahr 2004
Das Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 6. August 2002 (BGBl. I S. 3020), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 dieses Gesetzes, wird wie
folgt geändert:
1. In § 14 Abs. 2 und 3 wird die Angabe „1. April 2004“

jeweils durch die Angabe „1. August 2004“ ersetzt.
2. Die Anlagen IV, V, VIa bis VIi, VIII und IX erhalten die

aus den Anhängen 27 bis 39 dieses Gesetzes ersichtliche
Fassung.

Artikel 4
Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes

Das Beamtenversorgungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16. März 1999 (BGBl. I S. 322, 847,
2033), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
16. Februar 2002 (BGBl. I S. 686), wird wie folgt geändert:
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1. In der Inhaltsübersicht werden
a) nach der Angabe zu § 70 die Angaben

„§ 71 Erhöhung der Versorgungsbezüge
 § 72 Einmalzahlung im Jahr 2003
§ 73 Gewährung der Einmalzahlung“ eingefügt und

b) die Angabe „§§ 71 bis 76“ durch die Angabe „§§ 74
bis 76“ ersetzt.

2. Nach § 70 werden folgende §§ 71 bis 73 eingefügt:
„§ 71

Erhöhung der Versorgungsbezüge
(1) Bei Versorgungsempfängern gilt die Erhöhung

nach § 14 Abs. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes ent-
sprechend für die in Artikel 2 § 2 Abs. 1 bis 5 des Bun-
desbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes
1995 vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1942) ge-
nannten Bezügebestandteile sowie für die in § 14 Abs. 2
Satz 1 Nr. 3 und § 84 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, 5 und 7 des
Bundesbesoldungsgesetzes aufgeführten Stellenzulagen
und Bezüge. Satz 1 gilt für Empfänger von Versorgungs-
bezügen der weggefallenen Besoldungsgruppe A 1 ent-
sprechend. § 14 Abs. 2 Satz 3 des Bundesbesoldungsge-
setzes gilt entsprechend.

(2) Versorgungsbezüge, deren Berechnung ein Ortszu-
schlag nach dem Bundesbesoldungsgesetz in der bis zum
30. Juni 1997 geltenden Fassung nicht zugrunde liegt,
werden ab 1. April 2003 für die Besoldungsgruppen A 1
bis A 11 und ab 1. Juli 2003 für die übrigen Besoldungs-
gruppen um 2,3 vom Hundert erhöht, wenn der Versor-
gungsfall vor dem 1. Juli 1997 eingetreten ist. § 14
Abs. 2 Satz 3 des Bundesbesoldungsgesetzes gilt ent-
sprechend. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für
1. Hinterbliebene eines vor dem 1. Juli 1997 vorhande-

nen Versorgungsempfängers,
2. Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festge-

setzt sind,
3. den Betrag nach Artikel 13 § 2 Abs. 4 des Fünften

Gesetzes zur Änderung besoldungsrechtlicher Vor-
schriften vom 28. Mai 1990 (BGBl. I S. 967).

(3) Bei Versorgungsempfängern, deren Versorgungs-
bezügen ein Grundgehalt der Besoldungsgruppen A 1
bis A 8 oder ein Grundgehalt nach Zwischenbesoldungs-
gruppen zugrunde liegt, vermindert sich das Grundge-
halt ab 1. April 2003 um 46,77 Euro, wenn ihren ruhege-
haltfähigen Dienstbezügen die Stellenzulage nach Vor-
bemerkung Nummer 27 Abs. 1 Buchstabe a oder b der
Bundesbesoldungsordnungen A und B bei Eintritt in den
Ruhestand nicht zugrunde gelegen hat.

§ 72
Einmalzahlung im Jahr 2003

(1) Am 1. Mai 2003 vorhandene Empfänger von lau-
fenden Versorgungsbezügen erhalten eine Einmalzah-
lung in Höhe von 7,5 vom Hundert der Versorgungsbe-
züge, die ihnen im Monat März 2003 zugestanden ha-
ben, höchstens jedoch einen Betrag, der sich nach dem
jeweiligen maßgebenden Ruhegehaltssatz und den An-
teilssätzen des Witwen- und Waisengeldes sowie des
Unterhaltsbeitrages aus dem Betrag von 185 Euro ergibt.

Bemessungsgrundlage sind jeweils die vollen Versor-
gungsbezüge für den Monat März 2003. Soweit im März
2003 kein Anspruch auf Versorgungsbezüge bestanden
hat, sind für die Bemessung des Versorgungsbezugs die
Merkmale des ersten Tages mit Anspruch auf Versor-
gung im Zeitraum vom 1. April bis 1. Mai 2003 maßge-
bend; die Erhöhung nach § 71 bleibt insoweit außer Be-
tracht. Grundlage für die Berechnung der Versorgungs-
bezüge nach den Sätzen 1 und 2 sind die in § 14 Abs. 2
Satz 1 und § 84 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, 5 und 7 des Bun-
desbesoldungsgesetzes bezeichneten ruhegehaltfähigen
Besoldungsbestandteile und Bezüge. § 85 Abs. 1 Satz 2
des Bundesbesoldungsgesetzes gilt entsprechend.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Empfänger von
Versorgungsbezügen nach § 2 Nr. 2 der Beamtenversor-
gungs-Übergangsverordnung mit der Maßgabe, dass an
die Stelle des in Absatz 1 Satz 1 genannten Betrages von
185 Euro der Betrag von 166,50 Euro tritt.

(3) Am 1. Mai 2003 vorhandene Empfänger von lau-
fenden Versorgungsbezügen im Sinne des § 71 Abs. 2
erhalten eine Einmalzahlung in Höhe von 111 Euro.
Witwen und versorgungsberechtigte geschiedene Ehe-
frauen erhalten 67 Euro, Empfänger von Vollwaisengeld
23 Euro und Empfänger von Halbwaisengeld 14 Euro.

(4) Zu den laufenden Versorgungsbezügen im Sinne
der Absätze 1 bis 3 gehören auch der Ausgleich und der
Mindestbelassungsbetrag nach Artikel 2 § 2 Abs. 1 bis 3
und Artikel 3 § 3 Abs. 2 bis 4 des 2. Haushaltsstruktur-
gesetzes vom 22. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1523), ge-
ändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 29. Juni 1998
(BGBl. I S. 1666). Bei Empfängern von Mindestversor-
gungsbezügen gilt der jeweils maßgebende Mindest-
ruhegehaltssatz; Absatz 3 ist im Falle der Gewährung
von Mindestversorgung nicht anzuwenden.

§ 73
Gewährung der Einmalzahlung

(1) Die Einmalzahlungen nach § 85 des Bundesbesol-
dungsgesetzes und nach § 72 werden nicht nebeneinan-
der gewährt; dies gilt auch bei mehreren Ansprüchen
nach einer dieser Rechtsnormen. Die Einmalzahlung
bleibt bei sonstigen Versorgungsleistungen unberück-
sichtigt.

(2) Der Anspruch aus einem Dienstverhältnis geht
dem Anspruch aus dem Rechtsverhältnis als Versor-
gungsempfänger vor. Der Anspruch aus einem späteren
Rechtsverhältnis als Versorgungsempfänger geht dem
Anspruch aus einem früheren Rechtsverhältnis als Ver-
sorgungsempfänger vor. Beim Zusammentreffen von
Ruhegehalt mit Hinterbliebenenversorgung bemisst sich
die Einmalzahlung nach dem Ruhegehalt; sie wird neben
dem Ruhegehalt gezahlt.

(3) Ruhens- und Anrechnungsvorschriften sowie Vor-
schriften über die anteilige Kürzung sind nicht anzuwen-
den.

(4) Im Sinne der Absätze 1 und 2 stehen der Einmal-
zahlung entsprechende Leistungen aus einem anderen
Rechtsverhältnis im öffentlichen Dienst (§ 40 Abs. 6 des
Bundesbesoldungsgesetzes und § 53 Abs. 8) nach diesen
Vorschriften gleich. Dem öffentlichen Dienst im Sinne
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des Satzes 1 steht der Dienst bei öffentlich-rechtlichen
Religionsgesellschaften und ihren Verbänden gleich.“

3. In § 107a Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „2005“ durch
die Angabe „2009“ ersetzt.

Artikel 5
Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes

für das Jahr 2004
Das Beamtenversorgungsgesetz in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 16. März 1999 (BGBl. I S. 332, 847,
2033), zuletzt geändert durch Artikel 4 dieses Gesetzes,
wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht wird in der Angabe zu § 72 die

Zahl „2003“ durch die Zahl „2004“ ersetzt.
2. § 71 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „1. April 2003
für die Besoldungsgruppen A 1 bis A 11 und ab
1. Juli 2003 für die übrigen Besoldungsgruppen um
2,3 vom Hundert“ durch die Angabe „1. April 2004
um 0,9 vom Hundert“ ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Angabe „1. April
2003“ durch die Angabe „1. April 2004“ und die An-
gabe „46,77 Euro“ durch die Angabe „47,24 Euro“
ersetzt.

3. § 72 wird wie folgt geändert:
a) In der Überschrift wird die Zahl „2003“ durch die

Zahl „2004“ ersetzt.
b) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„(1) Am 1. November 2004 vorhandene Empfän-
ger von laufenden Versorgungsbezügen erhalten eine
Einmalzahlung, die sich nach dem jeweiligen maßge-
benden Ruhegehaltssatz und den Anteilssätzen des
Witwen- und Waisengeldes sowie des Unterhaltsbei-
trages aus dem Betrag von 50 Euro ergibt. § 85
Abs. 1 Satz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes gilt ent-
sprechend.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Empfänger von
Versorgungsbezügen nach § 2 Nr. 2 der Beamtenver-
sorgungs-Übergangsverordnung mit der Maßgabe,
dass an die Stelle des Betrages von 50 Euro der Be-
trag von 46,25 Euro tritt.“

c) In Absatz 3 werden
aa) die Angabe „1. Mai 2003“ durch die Angabe

„1. November 2004“,
bb) die Angabe „111 Euro“ durch die Angabe „30

Euro“,
cc) die Angabe „67 Euro“ durch die Angabe „18

Euro“,
dd) die Angabe „23 Euro“ durch die Angabe „6

Euro“,
ee) die Angabe „14 Euro“ durch die Angabe „4

Euro“
ersetzt.

Artikel 6
Weitere Änderung des Beamtenversorgungs-

gesetzes für das Jahr 2004
§ 71 des Beamtenversorgungsgesetzes in der Fassung der

Bekanntmachung vom 16. März 1999 (BGBl. I S. 322, 847,
2033), das zuletzt durch Artikel 5 dieses Gesetzes geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „1. April 2004“
durch die Angabe „1. August 2004“ ersetzt.

2. In Absatz 3 Satz 1 werden die Angabe „1. April 2004“
durch die Angabe „1. August 2004“ und die Angabe
„47,24 Euro“ durch die Angabe „47,71 Euro“ ersetzt.

Artikel 7
Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes

Das Soldatenversorgungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. April 2002 (BGBl. I S. 1258, 1909),
zuletzt geändert durch Artikel 66 des Gesetzes vom
21. August 2002 (BGBl. I S. 3322), wird wie folgt geändert:

1. § 89b wird wie folgt gefasst:

„§ 89b

Auf die Versorgungsbezüge der Berufssoldaten, der
Soldaten auf Zeit und ihrer Hinterbliebenen sind die
§§ 70 bis 73 des Beamtenversorgungsgesetzes mit der
Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle
des § 2 Nr. 2 der Beamtenversorgungs-Übergangsver-
ordnung § 2 Nr. 1 der Soldatenversorgungs-Übergangs-
verordnung tritt.“

2. In § 92a Satz 1 wird die Zahl „2005“ durch die Zahl
„2009“ ersetzt.

Artikel 8
Änderung des Sechsten Besoldungsänderungs-

gesetzes
Dem Artikel 12 § 4 des Sechsten Besoldungsänderungs-

gesetzes vom 14. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3702) wird
folgender Satz angefügt:

„Satz 1 gilt für die Besoldungsgruppen A 1 bis A 11 bis zum
31. März 2003 und für die übrigen Besoldungsgruppen bis
zum 30. Juni 2003.“

Artikel 9
Änderung der Altersteilzeitzuschlagsverordnung

In § 1 der Altersteilzeitzuschlagsverordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. August 2001 (BGBl. I
S. 2239), die durch Artikel 6a des Gesetzes vom 21. Juni
2002 (BGBl. I S. 2138) geändert worden ist, werden der
Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt und die Angabe
„soweit die Altersteilzeit mindestens mit der Hälfte der bis-
herigen Arbeitszeit, die für die Bemessung der ermäßigten
Arbeitszeit während der Altersteilzeit zugrunde gelegt wor-
den ist, durchgeführt wird.“ angefügt.
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Artikel 10

Änderung der Erschwerniszulagenverordnung

Die Erschwerniszulagenverordnung in der Fassung
der Bekanntmachung vom 3. Dezember 1998 (BGBl. I
S. 3497), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom
21. Januar 2003 (BGBl. I S. 90) geändert worden ist, wird
wie folgt geändert:

1. In § 4 Abs. 1 Nr. 1 wird die Angabe „2,61 Euro“ durch
die Angabe „2,72 Euro“ ersetzt.

2. In § 17 wird die Angabe „1,24 Euro“ durch die Angabe
„1,29 Euro“ ersetzt.

Artikel 11

Änderung der Verordnung über die Gewährung
von Mehrarbeitsvergütung für Beamte

§ 4 der Verordnung über die Gewährung von Mehrar-
beitsvergütung für Beamte in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 3. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3494), die zuletzt
durch Artikel 2 der Verordnung vom 8. August 2002
(BGBl. I S. 3177) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

1. In Absatz 1 werden

a) die Angabe „9,54 Euro“ durch die Angabe „9,96
Euro“,

b) die Angabe „11,27 Euro“ durch die Angabe „11,77
Euro“,

c) die Angabe „15,47 Euro“ durch die Angabe „16,15
Euro“ und

d) die Angabe „21,33 Euro“ durch die Angabe „22,27
Euro“

ersetzt.

2. In Absatz 3 werden

a) die Angabe „14,40 Euro“ durch die Angabe „15,03
Euro“,

b) die Angabe „17,84 Euro“ durch die Angabe „18,62
Euro“,

c) die Angabe „21,18 Euro“ durch die Angabe „22,11
Euro“ und

d) die Angabe „24,74 Euro“ jeweils durch die Angabe
„25,83 Euro“

ersetzt.

Artikel 12

Änderung der Zweiten Besoldungs-
Übergangsverordnung

Die Zweite Besoldungs-Übergangsverordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 27. November 1997

(BGBl. I S. 2764), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Ge-
setzes vom 14. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3702), wird wie
folgt geändert:

1. § 2 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Für Beamte, Richter und Soldaten, die von ihrer erst-
maligen Ernennung an im Beitrittsgebiet verwendet wer-
den, betragen die Dienstbezüge (§ 1 Abs. 2 des Bundes-
besoldungsgesetzes)

ab 1. Januar 2003 91 vom Hundert,

ab 1. Januar 2004 92,5 vom Hundert

der für das bisherige Bundesgebiet jeweils geltenden
Dienstbezüge.“

2. Nach § 10 wird folgender § 11 eingefügt:

„§ 11
Einmalzahlungen in den Jahren 2003 und 2004

§ 85 des Bundesbesoldungsgesetzes gilt entsprechend
mit der Maßgabe, dass für die im Jahr 2003 gewährte
Einmalzahlung der Bemessungssatz nach § 2 Abs. 1 in
der bis zum 31. Dezember 2002 geltenden Fassung zu-
grunde zu legen ist.“

3. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt:

„(2) § 2 Abs. 1 ist für die Beamten und Soldaten
der Besoldungsgruppen A 2 bis A 9 bis zum
31. Dezember 2007 anzuwenden.“

4. In § 14 Abs. 3 wird die Zahl „2005“ durch die Zahl
„2009“ ersetzt.

Artikel 13

Bekanntmachungserlaubnisse
Das Bundesministerium des Innern kann den Wortlaut

des Bundesbesoldungsgesetzes und des Beamtenversor-
gungsgesetzes in der vom 1. August 2004 an geltenden Fas-
sung, den Wortlaut der Altersteilzeitzuschlagsverordnung in
der vom … [einsetzen: Datum des ersten Tages des auf die
Verkündung folgenden Kalendermonats] an geltenden Fas-
sung, der Erschwerniszulagenverordnung und der Verord-
nung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für
Beamte in der vom 1. April 2004 an geltenden Fassung so-
wie der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung in der
vom 1. April 2003 an geltenden Fassung im Bundesgesetz-
blatt bekannt machen.

Artikel 14

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang
Die auf den Artikeln 9 bis 12 beruhenden Teile der dort

geänderten Rechtsverordnungen können auf Grund der je-
weils einschlägigen Ermächtigung durch Rechtsverordnung
geändert werden.
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Artikel 15
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Die Artikel 8 sowie 12 Nr. 1, 3 und 4 treten mit Wir-
kung vom 1. Januar 2003 in Kraft.

(2) Die Artikel 1, 4, 7 und 12 Nr. 2 treten mit Wirkung
vom 1. April 2003 in Kraft.

(3) Artikel 9 tritt am ersten Tag des auf die Verkündung
folgenden Kalendermonats in Kraft.

(4) Die Artikel 2, 5, 10 und 11 treten am 1. April 2004 in
Kraft.

(5) Die Artikel 3 und 6 treten am 1. August 2004 in
Kraft.

(6) Artikel 12 § 4 des Sechsten Besoldungsänderungsge-
setzes vom 14. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3702) tritt mit
Ablauf des 30. Juni 2003 außer Kraft.
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Begründung

I. Allgemeines
Die Dienst- und Versorgungsbezüge sind zuletzt mit Wir-
kung vom 1. Januar 2001 bzw. 1. Januar 2002 durch das
Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz
2000 vom 19. April 2001 (BGBl. I S. 618) angepasst wor-
den.

Ausgehend vom Tarifergebnis für die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes vom 9. Januar
2003 sieht der Gesetzentwurf eine Anpassung der Besol-
dungs- und Versorgungsbezüge an die Entwicklung der all-
gemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse
(vgl. § 14 des Bundesbesoldungsgesetzes und § 70 des Be-
amtenversorgungsgesetzes) vor.

Dazu sollen die Dienstbezüge inhaltsgleich zum Tarifergeb-
nis in den Jahren 2003 und 2004 in drei Stufen linear um
insgesamt 4,4 Prozent angehoben werden. Entsprechend
den für den Tarifbereich vereinbarten prozentualen Erhö-
hungen werden die Dienstbezüge in einem ersten Schritt zu-
nächst um 2,4 Prozent angehoben (für die Besoldungsgrup-
pen A 2 bis A 11 und für Anwärterinnen und Anwärter zum
1. April 2003, für die übrigen Besoldungsgruppen zum
1. Juli 2003) und im Jahr 2004 in zwei weiteren Stufen zum
1. April 2004 und 1. August 2004 nochmals um jeweils
ein Prozent erhöht.

Die Grundgehaltssätze aus der Besoldungsgruppe B 11 neh-
men an den Besoldungs- und Versorgungsanpassungen in
den Jahren 2003 und 2004 nicht teil. Hiermit wird die von
der Bundesregierung beschlossene „Nullrunde“ für die Mit-
glieder der Bundesregierung sowie für die parlamentari-
schen und beamteten Staatssekretärinnen und Staatssekre-
täre im Rahmen der Agenda 2010 umgesetzt. Zusätzlich zu
den fortwirkenden Nichtanpassungen aus den Jahren 1992
bis 1994 wird dadurch ein weiterer deutlicher Sparbeitrag
geleistet. In den Jahren 2003 und 2004 führt die Nichtanpas-
sung unter Berücksichtigung der Steigerung der Lebenshal-
tungskosten zu realen Einkommenseinbußen. Die Nichtan-
passung der Grundgehaltssätze aus der Besoldungsgruppe
B 11 hat zugleich auch Auswirkungen auf alle Empfänge-
rinnen und Empfänger von Dienst- und Versorgungsbezü-
gen sowie Amtsbezügen, die kraft eigenen Rechts an die
Besoldungsgruppe B 11 anknüpfen. Die Erhöhungen für die
Jahre 2003 und 2004 werden zum 1. Januar 2005 wirksam.

Eine Verminderung der Erhöhungssätze um 0,2 Prozent
zum Aufbau der Versorgungsrücklage – wie sie § 14a
Abs. 2 Satz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes für allgemeine
Bezügeanpassungen festlegt – findet nicht statt. Nach § 14a
Abs. 2a des Bundesbesoldungsgesetzes ist für die auf den
31. Dezember 2002 folgenden acht allgemeinen Anpassun-
gen der weitere Aufbau der Versorgungsrücklage ausge-
setzt, um den Beamtinnen und Beamten die Teilnahme am
Aufbau einer zusätzlichen privaten und staatlich geforderten
Altersvorsorge zu erleichtern. Dafür wird den Versorgungs-
rücklagen beim Bund und bei den Ländern die Hälfte der
durch das Versorgungsänderungsgesetz 2001 erzielten Ein-
sparungen zugeführt (§ 14a Abs. 3 des Bundesbesoldungs-
gesetzes). Unabhängig davon sind aufgrund der Besol-

dungs- und Versorgungsanpassungsgesetze 1999 und 2000
weitere Zuführungen zu leisten (§ 14a Abs. 2a Satz 2 des
Bundesbesoldungsgesetzes).

Die prozentualen Erhöhungen sollen ebenfalls Grundlage
für die allgemeinen Anpassungen der Versorgungsbezüge
sein. Nach dem Versorgungsänderungsgesetz 2001 ist das
Versorgungsniveau ab dem Jahr 2003 in acht gleichen
Schritten von jeweils rund 0,54 Prozent um insgesamt
4,33 Prozent abzusenken. Die Absenkung wird dadurch
erreicht, dass die linear angepassten ruhegehaltfähigen
Dienstbezüge jeweils mit einem Anpassungsfaktor verviel-
fältigt werden mit der Folge, dass die lineare Erhöhung für
die Versorgungsempfängerinnen und -empfänger nicht in
vollem Umfang wirksam wird. Die vorgesehenen drei Erhö-
hungen in 2003 und 2004 sind jeweils eigene lineare Anpas-
sungen in diesem Sinne. Die Versorgungsbezüge erhöhen
sich damit um rund 1,86 Prozent im Jahr 2003 und zweimal
jeweils um rund 0,46 Prozent im Jahr 2004.

Die Erhöhungszeitpunkte werden gegenüber dem Tarifer-
gebnis um jeweils drei Monate verschoben, um die im Tarif-
bereich vereinbarten Entlastungen nachzuvollziehen.

Zusätzlich zu den linearen Anpassungen erhalten alle Emp-
fängerinnen und Empfänger von Dienst- und Versorgungs-
bezügen im Jahr 2003 eine Einmalzahlung in Höhe von
7,5 Prozent der Bezüge des Monats März 2003, höchstens
185 Euro, und im Jahr 2004 in Höhe von 50 Euro. Für die
Beschäftigten in den neuen Ländern findet § 2 der Zweiten
Besoldungs-Übergangsverordnung Anwendung.

Auch im Bereich der Ostbesoldung enthält der Gesetzent-
wurf in folgenden Punkten eine inhalts- und zeitgleiche
Übertragung des Tarifergebnisses für den öffentlichen
Dienst vom 9. Januar 2003:

l Anhebung des Bemessungssatzes für Bezügeempfänge-
rinnen und -empfänger in den ostdeutschen Ländern
nach der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung in
zwei weiteren Schritten auf 91 Prozent zum 1. Januar
2003 und auf 92,5 Prozent zum 1. Januar 2004.

l Festschreibung der weiteren Angleichung des Bemes-
sungssatzes bis spätestens 31. Dezember 2007 für die
Besoldungsgruppen bis A 9, für die übrigen Besoldungs-
gruppen bis 31. Dezember 2009 sowie letztmalige Ver-
längerung der zum Jahresende 2005 auslaufenden besol-
dungs- und versorgungsrechtlichen Ermächtigungen für
Übergangsregelungen in den neuen Ländern bis zum
31. Dezember 2009. Die Verlängerung orientiert sich an
der Zielsetzung des Tarifabschlusses, die Angleichung
bis spätestens 31. Dezember 2009 abzuschließen.

l Verlängerung der Festschreibung der jährlichen Sonder-
zuwendung (Weihnachtsgeld) auf dem Niveau 1993; die
Regelung, die bereits im Besoldungs- und Versorgungs-
anpassungsgesetz 1996/1997 getroffen wurde, bleibt be-
stehen.

Im Übrigen enthält der Gesetzentwurf eine klarstellende Re-
gelung, dass der Altersteilzeitzuschlag nur gewährt wird,
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wenn der Umfang der Altersteilzeitarbeit mindestens die
Hälfte der bisherigen Arbeitszeit beträgt.
Der Gesetzentwurf ist erstmalig als reines Änderungsgesetz
zu besoldungs- und versorgungsrechtlichen Gesetzen konzi-
piert. Mit dieser in anderen Rechtsbereichen allgemein übli-
chen Gesetzgebungstechnik soll aus Gründen der Rechts-
vereinfachung und -klarheit der fortlaufenden Schaffung
weiteren Stammrechts im Besoldungs- und Versorgungs-
recht entgegengewirkt werden. Dazu werden die Tatbe-
stände der allgemeinen Anpassungen von Besoldung und
Versorgung nicht mehr – wie bisher – durch eigenständiges
neues Stammrecht geregelt, sondern in das bereits vorhan-
dene jeweilige Stammrecht des Bundesbesoldungsgesetzes
und des Beamtenversorgungsgesetzes eingestellt. Hierdurch
wird der Zugang zu geltendem Recht sowie seine Übersicht-
lichkeit und Lesbarkeit verbessert. Durch die gleichzeitige
Übernahme von Sondertatbeständen („fortgeltendes Recht“)
als Übergangsrecht in das Stammrecht sind vor allem bei
künftigen Anpassungen von Besoldung und Versorgung
umfassende Wiederholungen der einzelnen Bestimmungen
entbehrlich.
Der Bund hat die Gesetzgebungskompetenz nach Artikel 73
Nr. 8 des Grundgesetzes und, soweit ihm nicht die aus-
schließliche Gesetzgebungskompetenz zusteht, nach
Artikel 74a Abs. 1 des Grundgesetzes. In diesem Bereich
steht dem Bund die Gesetzgebungskompetenz zu, soweit
eine bundesgesetzliche Regelung zur Wahrung der Rechts-
einheit (Artikel 72 Abs. 2 Alternative 2 des Grundgesetzes)
erforderlich ist. Diese Voraussetzung ist für den Kernbe-
reich des Besoldungsrechts, zu dem die regelmäßige Anpas-
sung der Dienst- und Versorgungsbezüge zählt, gegeben.
Nur durch eine bundesgesetzliche Regelung wird eine ein-
heitliche Angleichung der Beamtenbesoldung erreicht.

II. Zu den einzelnen Vorschriften

Zu Artikel 1 (Änderung des Bundesbesoldungsge-
setzes für das Jahr 2003)

Zu Nummer 1
Redaktionelle Anpassung.

Zu Nummer 2 (§ 14)
§ 14 Abs. 2 – neu –
Der neu angefügte Absatz 2 bestimmt die prozentualen Er-
höhungssätze und Erhöhungszeitpunkte für allgemeine Be-
soldungsanpassungen.
In Umsetzung des Tarifergebnisses vom 9. Januar 2003 er-
höhen sich die Beträge der in der Anlage IV ausgewiesenen
Grundgehaltssätze (Bundesbesoldungsordnungen A, B, W
und R), die Beträge des Familienzuschlages gemäß
Anlage V einschließlich des in Artikel 12 § 4 des Sechsten
Besoldungsänderungsgesetzes vom 14. Dezember 2001
(BGBl. I S. 3702) ausgewiesenen Erhöhungsbetrages, die
Amtszulagen in Anlage IX sowie die in Anlage VIII ausge-
wiesenen Anwärtergrundbeträge um 2,4 Prozent. Wie in
den vergangenen Jahren ist die allgemeine Stellenzulage
nach Vorbemerkung Nummer 27 zu den Bundesbesoldungs-
ordnungen A und B in die Linearanpassung einbezogen.

Die Erhöhungszeitpunkte werden – wie im Tarifbereich –
zeitlich nach Besoldungsgruppen gestaffelt. Mit dem Ziel
einer wirkungsgleichen Übertragung der tarifvertraglich
vereinbarten Kompensationsmaßnahmen werden die dort
vereinbarten Erhöhungszeitpunkte jeweils um drei Monate
verschoben: Für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 11 sowie
für Anwärterinnen und Anwärter gilt die Erhöhung ab
1. April 2003, für die übrigen Besoldungsgruppen mit Aus-
nahme der Besoldungsgruppe B 11 ab 1. Juli 2003.
Der Grundgehaltssatz der Besoldungsgruppe B 11 ist in den
Jahren 2003 und 2004 von der Bezügeanpassung auszuneh-
men. Hiermit wird die von der Bundesregierung beschlos-
sene „Nullrunde“ für die Mitglieder der Bundesregierung
sowie für die parlamentarischen und beamteten Staatssekre-
tärinnen und Staatssekretäre im Rahmen der Agenda 2010
umgesetzt. Zusätzlich zu den fortwirkenden Nichtanpassun-
gen aus den Jahren 1992 bis 1994 wird dadurch ein weiterer
deutlicher Sparbeitrag geleistet. In den Jahren 2003 und
2004 führt die Nichtanpassung unter Berücksichtigung der
Steigerung der Lebenshaltungskosten zu realen Einkom-
menseinbußen. Die Nichtanpassung der Grundgehaltssätze
aus der Besoldungsgruppe B 11 hat zugleich Auswirkungen
auf alle Empfängerinnen und Empfänger von Dienst- und
Versorgungsbezügen sowie Amtsbezügen, die kraft eigenen
Rechts an die Besoldungsgruppe B 11 anknüpfen. Die Erhö-
hung für das Jahr 2003 wird zum 1. Januar 2005 wirksam.
Eine Verminderung der Erhöhungssätze um 0,2 Prozent
zum Aufbau der Versorgungsrücklage nach § 14a Abs. 2
des Bundesbesoldungsgesetzes – wie bei den vergangenen
drei Besoldungsanpassungen – findet nicht statt. Nach § 14a
Abs. 2a des Bundesbesoldungsgesetzes ist sie für die auf
den 31. Dezember 2002 folgenden acht allgemeinen Anpas-
sungen für die Empfängerinnen und Empfänger sowohl von
Dienst- als auch von Versorgungsbezügen ausgesetzt. Dafür
wird den Versorgungsrücklagen bei Bund und Ländern ge-
mäß § 14a Abs. 3 des Bundesbesoldungsgesetzes die Hälfte
der durch das Versorgungsänderungsgesetz 2001 erzielten
Einsparungen zugeführt (siehe Begründung zu Artikel 4
Nr. 2 zu § 71 Abs. 1 des Beamtenversorgungsgesetzes).
§ 14 Abs. 3 – neu –
Der neu angefügte Absatz 3 regelt die Erhöhungssätze und
-zeitpunkte für die Beträge des Auslandszuschlages in den
verschiedenen Stufen sowie des Auslandskinderzuschlages.
Der gegenüber der linearen Erhöhung nach Absatz 2 Satz 1
verminderte Anpassungssatz für diese Zuschläge entspricht
der Verfahrensweise bei den letzten allgemeinen Besol-
dungsanpassungen; er berücksichtigt pauschalierend, dass
Auslandsdienstbezüge auch immaterielle Belastungen ab-
gelten und steuerfreie Bezügeteile enthalten.

Zu Nummer 3 (§ 73 Satz 1)
Mit der Vorschrift wird die Ermächtigung der Bundesregie-
rung, aus Anlass der Herstellung der Einheit Deutschlands
durch Rechtsverordnungen besoldungsrechtliche Über-
gangsregelungen zu erlassen, auf den 31. Dezember 2009
verlängert. Die Überleitungsregelungen werden über das
Jahr 2005 hinaus benötigt, um auch künftig den Gleichklang
im Verhältnis zum Tarifbereich des öffentlichen Dienstes in
der Frage des Bemessungssatzes beibehalten zu können.
Die Verlängerung bis zum 31. Dezember 2009 orientiert
sich an der Zielsetzung des Tarifabschlusses vom 9. Januar
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2003, die Angleichung bis zum genannten Zeitpunkt abzu-
schließen.

Zu Nummer 4 (§ 77 Abs. 5 – neu –)
Mit dem Professorenbesoldungsreformgesetz vom 16. Feb-
ruar 2002 (BGBl. I S. 686) wurde die Bundesbesoldungs-
ordnung C aufgehoben und durch die Bundesbesoldungs-
ordnung W ersetzt. Nach der Übergangsvorschrift des § 77
Abs. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes gilt die Bundesbesol-
dungsordnung C in der bis zum 22. Februar 2002 geltenden
Fassung des Bundesbesoldungsgesetzes für Professorinnen
und Professoren, die von der Möglichkeit eines Wechsels in
die Bundesbesoldungsordnung W keinen Gebrauch ma-
chen wollen, unbefristet fort. Die Grundgehaltssätze der
fortgeltenden Bundesbesoldungsordnung C nehmen kraft
Gesetzes (§ 77 Abs. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes) an
den regelmäßigen Anpassungen der Besoldung nach § 14
teil. Nach dem neu angefügten Absatz 5 sind die fortge-
schriebenen Grundgehaltssätze, die nicht mehr Bestandteil
des Bundesbesoldungsgesetzes sind, jeweils im Bundesge-
setzblatt bekannt zu machen. Dies dient der Wahrung der
Rechtssicherheit und Einheitlichkeit in der Besoldung: Es
ist davon auszugehen, dass bundesweit noch über einen lan-
gen Zeitraum eine Vielzahl von Besoldungsempfängerinnen
und -empfängern nach der fortgeltenden Bundesbesol-
dungsordnung C besoldet wird.

Zu Nummer 5 (§§ 84 und 85 – neu –)
§ 84
§ 84 Abs. 1
Die Vorschrift regelt die Anpassung für Besoldungsbestand-
teile aus fortgeltenden bundes- bzw. landesrechtlichen Vor-
schriften mit Ausnahme der ebenfalls fortgeltenden, aber
hinsichtlich der Anpassung bereits in § 77 abschließend ge-
regelten Bundesbesoldungsordnung C. Ständiger Praxis fol-
gend werden diese zum gleichen Zeitpunkt und mit dem
gleichen Erhöhungssatz angepasst wie die in § 14 Abs. 2
des Bundesbesoldungsgesetzes bezeichneten Bezügebe-
standteile. Die Verweisung auf verschiedene Gesetze dient
der Vereinfachung. Nicht von der Anlage IX des Bundesbe-
soldungsgesetzes erfasste Amts- bzw. Stellenzulagen sind,
soweit deren Einbeziehung in regelmäßige Besoldungsan-
passungen gesetzlich geregelt ist, gesondert aufgeführt. Die
Berechnung und Rundung erfolgen nach geltendem Recht
entsprechend § 3 Abs. 7 des Bundesbesoldungsgesetzes.
§ 84 Abs. 2
Siehe Begründung zu § 84 Abs. 1.
§ 85
Durch den neu eingefügten § 85 wird die im Tarifabschluss
vom 9. Januar 2003 vereinbarte Einmalzahlung im Jahr
2003 im Besoldungsrecht inhaltsgleich übertragen.
§ 85 Abs. 1
Absatz 1 regelt den Kreis der Anspruchsberechtigten, den
Basismonat für die Bemessung der Einmalzahlung sowie
den Höchstbetrag der Einmalzahlung in inhaltsgleicher Um-
setzung des Tarifergebnisses. Die gegenüber der tariflichen
Vereinbarung abweichenden Monatsangaben bei der Festle-
gung der Anspruchsberechtigung (April/Mai 2003) und
beim Basismonat (März 2003, d. h. der Monat vor der ers-

ten Anpassung) folgen aus der zeitlichen Verschiebung der
Erhöhungszeitpunkte um drei Monate.
Die Empfängerinnen und Empfänger von Bezügen aus der
Besoldungsgruppe B 11 sind aufgrund der von der Bundes-
regierung beschlossenen „Nullrunde“ für die Mitglieder der
Bundesregierung sowie für die parlamentarischen und be-
amteten Staatssekretärinnen und Staatssekretäre im Rahmen
der Agenda 2010 von der Einmalzahlung auszunehmen.
§ 85 Abs. 2
Absatz 2 bestimmt die Berechnungsgrundlagen entspre-
chend den tarifvertraglichen Vereinbarungen.
§ 85 Abs. 3
Absatz 3 stellt sicher, dass bei im Monat März 2003 teilzeit-
beschäftigten Bezügeempfängerinnen und -empfängern die
Berechnung der jeweils zustehenden Einmalzahlung ent-
sprechend der anteilig geleisteten Arbeitszeit erfolgt.
§ 85 Abs. 4
Die Regelung dient der Klarstellung in Konkurrenzfällen.
§ 85 Abs. 5
Absatz 5 regelt die Einmalzahlung für Anwärterinnen und
Anwärter entsprechend den tarifvertraglichen Vereinbarun-
gen.

Zu Nummer 6 (Anlagen IV, V, VIa bis VIi, VIII und IX)
Die Anlagen IV, V, VIa bis VIi, VIII und IX enthalten die
gemäß Nummer 2 (§ 14 Abs. 2 und 3) angepassten Beträge.
Sie sind Bestandteil des Bundesbesoldungsgesetzes.
In den Betrag des Familienzuschlags für das dritte und jedes
weitere zu berücksichtigende Kind (Anlage V) ist der um
2,4 Prozent erhöhte Erhöhungsbetrag zum Familienzu-
schlag nach Artikel 12 § 4 des Sechsten Besoldungsände-
rungsgesetzes eingeflossen; Artikel 12 § 4 des Sechsten Be-
soldungsänderungsgesetzes wird mit Wirksamwerden der
zeitlich gestaffelten Anpassung außer Kraft gesetzt (siehe
Begründung zu den Artikeln 8 und 15 Abs. 7).

Zu Artikel 2 (Änderung des Bundesbesoldungs-
gesetzes für das Jahr 2004)

Zu Nummer 1 (§ 14 Abs. 2 und 3)

Buchstabe a – § 14 Abs. 2
Lineare Anpassung der ausgewiesenen Bezüge zum 1. April
2004 um 1,0 Prozent. Die Anpassung wird – wie im Tarif-
bereich – für alle Besoldungsgruppen mit Ausnahme der
Besoldungsgruppe B 11 zum gleichen Zeitpunkt wirksam.
Der Grundgehaltssatz der Besoldungsgruppe B 11 ist auch
im Jahr 2004 von der Bezügeanpassung auszunehmen. Auf
die weitere Begründung zu Artikel 1 Nr. 2 wird insoweit
verwiesen. Die Erhöhung wird zum 1. Januar 2005 wirk-
sam.

Buchstabe b – § 14 Abs. 3
Lineare Anpassung des Auslandszuschlags und Auslands-
kinderzuschlags zum 1. April 2004 um 0,85 Prozent. Die
Anpassung wird – wie im Tarifbereich – für alle Besol-
dungsgruppen zum gleichen Zeitpunkt wirksam. Wegen des
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gegenüber § 14 Abs. 2 abgeminderten Anpassungssatzes
wird auf die Begründung zu Artikel 1 Nr. 2 verwiesen.

Zu Nummer 2 (§ 85)

Wirkungsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses vom
9. Januar 2003 in Bezug auf die dort vereinbarte Einmalzah-
lung im Jahr 2004.

Die Empfängerinnen und Empfänger von Bezügen aus der
Besoldungsgruppe B 11 sind aufgrund der von der Bundes-
regierung beschlossenen „Nullrunde“ für die Mitglieder der
Bundesregierung sowie für die parlamentarischen und be-
amteten Staatssekretärinnen und Staatssekretäre im Rahmen
der Agenda 2010 von der Einmalzahlung auszunehmen.

Zu Nummer 3 (Anlagen IV, V, VIa bis VIi, VIII und IX)

Die Anlagen IV, V, VIa bis VIi, VIII und IX enthalten die
zum 1. April 2004 angepassten Beträge. Sie ersetzen die
entsprechenden Anlagen gemäß Artikel 1 Nr. 6.

Zu Artikel 3 (Weitere Änderung des Bundesbesol-
dungsgesetzes für das Jahr 2004)

Zu Nummer 1 (§ 14 Abs. 2 und 3)

Weitere lineare Anpassung der Bezüge, des Auslandszu-
schlags und des Auslandskinderzuschlags zum 1. August
2004. Übernahme des Tarifabschlusses vom 9. Januar 2003.
Der Grundgehaltssatz der Besoldungsgruppe B 11 ist auch
im Jahr 2004 von der Bezügeanpassung auszunehmen. Auf
die weitere Begründung zu Artikel 1 Nr. 2 wird insoweit
verwiesen. Die Erhöhung wird zum 1. Januar 2005 wirk-
sam.

Zu Nummer 2 (Anlagen IV, V, VIa bis VIi, VIII und IX)

Die Anlagen IV, V, VIa bis VIi, VIII und IX enthalten die
zum 1. August 2004 angepassten Beträge. Sie ersetzen die
entsprechenden Anlagen gemäß Artikel 2 Nr. 3.

Zu Artikel 4 (Änderung des Beamtenversorgungs-
gesetzes)

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)

Redaktionelle Änderungen aus Anlass dieses Gesetzes.

Zu Nummer 2 (§§ 71 bis 73 – neu –)

§ 71 Abs. 1

Absatz 1 enthält die Anpassung der Versorgungsbezüge –
auch aus der weggefallenen Besoldungsgruppe A 1, aber
unter Ausnahme der Versorgungsbezüge aus der Besol-
dungsgruppe B 11 – entsprechend den Regelungen in Arti-
kel 1 Nr. 2 und 5 dieses Gesetzes (§ 14 Abs. 2 und § 84 des
Bundesbesoldungsgesetzes). Die dort vorgenommenen pro-
zentualen Erhöhungen sind ebenfalls Grundlage für die all-
gemeine Anpassung der Versorgungsbezüge. Nach der
durch das Versorgungsänderungsgesetz 2001 in das Beam-
tenversorgungsgesetz eingefügten Regelung des § 69e ist
das Versorgungsniveau ab dem Jahr 2003 in acht gleichen
Schritten von jeweils rund 0,54 Prozent um insgesamt
4,33 Prozent abzusenken. Die Absenkung wird dadurch

erreicht, dass die linear angepassten ruhegehaltfähigen
Dienstbezüge jeweils mit einem Anpassungsfaktor verviel-
fältigt werden mit der Folge, dass die lineare Erhöhung für
die Versorgungsempfängerinnen und -empfänger nicht in
vollem Umfang wirksam wird. Bei den 2003 und 2004 vor-
gesehenen drei Erhöhungsschritten handelt es sich jeweils
um eigenständige lineare Erhöhungen, auf die in jedem Fall
der Anpassungsfaktor anzuwenden ist. Angesichts des lan-
gen Zeitraums der Erhöhungen entspricht dies auch dem
Sinn und Zweck des Bemessungsfaktors, nämlich das Ver-
sorgungsniveau schrittweise und schonend herabsetzen. Die
Versorgungsbezüge erhöhen sich damit im Jahr 2003 um
rund 1,86 Prozent. Die Hälfte der hierdurch erzielten Ein-
sparungen wird den Versorgungsrücklagen von Bund und
Ländern zugeführt (§ 14a Abs. 3 des Bundesbesoldungs-
gesetzes). Für diesen Zeitraum entfällt auch die Bezügemin-
derung zum Aufbau der Versorgungsrücklage um jeweils
0,2 Prozent (§ 14a Abs. 2a des Bundesbesoldungsgesetzes).

§ 71 Abs. 2

Die unter Absatz 2 fallenden Versorgungsbezüge werden
ständiger Praxis folgend um den durchschnittlichen Pro-
zentsatz der allgemeinen Erhöhung der Dienstbezüge ange-
hoben.

§ 71 Abs. 3

Absatz 3 beinhaltet Übergangsregelungen für Versorgungs-
empfängerinnen und -empfänger, deren Versorgungsbezü-
gen zum Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand keine all-
gemeine Stellenzulage zugrunde lag.

§ 72

§ 72 Abs. 1

Entsprechend den Regelungen in Artikel 1 Nr. 5 (§ 85 des
Bundesbesoldungsgesetzes) regelt Absatz 1 die Einmalzah-
lung für Empfängerinnen und Empfänger von Versorgungs-
bezügen nach Maßgabe des jeweiligen Ruhegehalts- und
Anteilssatzes.

§ 72 Abs. 2

Regelung für Empfängerinnen und Empfänger von Versor-
gungsbezügen gemäß § 2 Nr. 2 der Beamtenversorgungs-
Übergangsverordnung.

§ 72 Abs. 3

Für den in Absatz 3 genannten Personenkreis gilt eine pau-
schalierende Regelung für die Einmalzahlung.

§ 72 Abs. 4

Absatz 4 regelt ergänzende Klarstellungen insbesondere im
Hinblick auf Empfängerinnen und Empfänger von Mindest-
versorgung.

§ 73

Mit der Regelung soll sichergestellt werden, dass die ein-
malige Zahlung jeder und jedem Berechtigten nur einmal
gewährt wird.

Zu Nummer 3 (§ 107a)

Folgeänderung zu Artikel 1 Nr. 3 dieses Gesetzes.
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Zu Artikel 5 (Änderung des Beamtenversorgungs-
gesetzes für das Jahr 2004)

Zu den Nummern 1 bis 3 (Inhaltsübersicht, §§ 71 und 72)
Folgeänderungen zu Artikel 2 dieses Gesetzes.

Zu Artikel 6 (Weitere Änderung des Beamtenver-
sorgungsgesetzes für das Jahr 2004)

Zu den Nummern 1 und 2 (§ 71 Abs. 2 und 3)
Folgeänderungen zu Artikel 3 dieses Gesetzes.

Zu Artikel 7 (Änderung des Soldatenversorgungs-
gesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 89b)
Auf die Begründung zu Artikel 4 Nr. 2 und zu den Artikeln
5 und 6 wird verwiesen.

Zu Nummer 2 (§ 92a)
Auf die Begründung zu Artikel 4 Nr. 3 wird verwiesen.

Zu Artikel 8 (Änderung des Sechsten Besoldungs-
änderungsgesetzes)

Durch Artikel 12 § 4 des Sechsten Besoldungsänderungsge-
setzes wurde der Familienzuschlag nach Anlage V des Bun-
desbesoldungsgesetzes für das dritte und jedes weitere zu
berücksichtigende Kind zeitlich unbefristet erhöht. Der Er-
höhungsbetrag ist durch Artikel 1 Nr. 6 des vorliegenden
Gesetzes unmittelbar in die Beträge zum Familienzuschlag
eingeflossen. Wegen der zeitlichen Staffelung des Wirksam-
werdens der linearen Besoldungsanpassung im Jahr 2003 ist
Artikel 12 § 4 des Sechsten Besoldungsänderungsgesetzes
zunächst um einen Satz zu ergänzen, der es im Weiteren er-
möglicht, diesen Teil des Sechsten Besoldungsänderungsge-
setzes mit Wirksamwerden der zeitlich gestaffelten Anpas-
sung außer Kraft zu setzen. Dies geschieht durch Artikel 15
Abs. 7 des vorliegenden Gesetzes.

Zu Artikel 9 (Änderung der Altersteilzeit-
zuschlagsverordnung)

Die Regelung dient der Klarstellung und greift eine Bitte
der Länder auf. Sie bestimmt, dass ein Altersteilzeitzu-
schlag nur gewährt werden kann, wenn der Umfang der Al-
tersteilzeitarbeit mindestens die Hälfte der bisherigen Ar-
beitszeit beträgt. Für den Arbeitnehmerbereich wird diese
Voraussetzung bereits im Altersteilzeitgesetz [Artikel 1 des
Gesetzes zur Förderung eines gleitenden Übergangs in den
Ruhestand vom 23. Juli 1996 (BGBl. I S. 1078)] festgelegt.
Auch bei der Regelung des Altersteilzeitzuschlags ist dieses
Mindestmaß für die Arbeitszeit zugrunde gelegt worden,
wie es z. B. für Bundesbeamtinnen und -beamte in § 72b
des Bundesbeamtengesetzes auch statusrechtlich vorgege-
ben ist. Für Beamtinnen und Beamte sind im Regelfall auch
verfassungsrechtliche Grenzen für den Umfang einer Teil-
zeitbeschäftigung zu berücksichtigen. Vor allem aber muss
durch den Umfang der Mindestarbeitszeit bei einer Alters-
teilzeitbeschäftigung eine faktische Vorruhestandsregelung
vermieden werden.

Zu Artikel 10 (Änderung der Erschwerniszulagen-
verordnung)

Übertragung des Tarifergebnisses durch Erhöhung der ver-
gleichbaren Besoldungsleistungen. Mit Blick auf die Ge-
ringfügigkeit der Beträge und aus Gründen der Verwal-
tungsvereinfachung wird die prozentuale Erhöhung von ins-
gesamt 4,4 Prozent in den Jahren 2003 und 2004 in einem
Schritt vorgenommen. Durch den Anpassungszeitpunkt
1. April 2004 werden im Ergebnis die Erhöhungen im Ver-
gleich zu Tarifbeschäftigten wirkungsgleich übertragen.

Zu Artikel 11 (Änderung der Verordnung über die
Gewährung von Mehrarbeitsvergü-
tung für Beamte)

Auf die Begründung zu Artikel 10 wird sinngemäß verwie-
sen.

Zu Artikel 12 (Änderung der Zweiten Besoldungs-
Übergangsverordnung)

Zu Nummer 1 (§ 2 Abs. 1 Satz 1)

Zeit- und inhaltsgleiche Übertragung des Ergebnisses der
Tarifverhandlungen vom 9. Januar 2003 zur weiteren An-
gleichung des Bemessungssatzes Ost.

Zu Nummer 2 (§ 11 – neu –)

Wirkungsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses in Be-
zug auf die dort vereinbarten Einmalzahlungen in den Jah-
ren 2003 und 2004 für die vom Anwendungsbereich der
Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung erfassten Be-
soldungsempfängerinnen und -empfänger.

Bei Zugrundelegung des bis zum 31. Dezember 2002 maß-
geblichen Bemessungssatzes für die Einmalzahlung im Jahr
2003 beträgt der Höchstsatz 166,50 Euro (90 Prozent von
185 Euro).

Die Einmalzahlung im November 2004 beträgt bei Zugrun-
delegung des ab dem 1. Januar 2004 maßgeblichen Bemes-
sungssatzes 46,25 Euro (92,5 Prozent von 50 Euro).

Für die von der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung
erfassten Anwärterinnen und Anwärter beträgt der Höchst-
satz für die Einmalzahlung im Jahr 2003 58,50 Euro
(90 Prozent von 65 Euro), 2004 werden 27,75 Euro
(92,5 Prozent von 30 Euro) gezahlt.

Zu Nummer 3 (§ 12 Abs. 2)

Mit dem neu angefügten Absatz 2 wird die nicht kündbare
tarifliche Vereinbarung vom 9. Januar 2003, wonach die
Angleichung für die Vergütungsgruppen X bis Vb bis zum
31. Dezember 2007 abzuschließen ist, für die entsprechen-
den Besoldungsgruppen übernommen. Danach ist die Be-
stimmung zur Bemessung der Dienstbezüge nach § 2 der
Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung bis zur Besol-
dungsgruppe A 9 längstens bis zum Jahresende 2007 anzu-
wenden. Für die übrigen Besoldungsgruppen tritt die Ver-
ordnung mit Ablauf des 31. Dezember 2009 außer Kraft
(vgl. § 14 Abs. 3 der Zweiten Besoldungs-Übergangsver-
ordnung).
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Zu Nummer 4 (§ 14 Abs. 3)
Folgeregelung zu Artikel 1 Nr. 3 (§ 73 Satz 1 des Bundes-
besoldungsgesetzes).

Zu Artikel 13 (Bekanntmachungserlaubnisse)
Ermächtigung zur Neubekanntmachung des Bundesbesol-
dungsgesetzes, des Beamtenversorgungsgesetzes, der Al-
tersteilzeitzuschlagsverordnung, der Erschwerniszulagen-
verordnung, der Verordnung über die Gewährung von
Mehrarbeitsvergütung für Beamte sowie der Zweiten Besol-
dungs-Übergangsverordnung.

Zu Artikel 14 (Rückkehr zum einheitlichen Verord-
nungsrang)

Die Vorschrift erneuert die ursprüngliche Ermächtigung
zum Erlass von Rechtsverordnungen und bezieht die durch
dieses Gesetz geänderten Teile der genannten Rechtsverord-
nungen in die ursprüngliche Ermächtigungsnorm ein.

Zu Artikel 15 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten)
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten bzw. das Außerkraft-
treten.
Mit Absatz 6 wird Artikel 12 § 4 des Sechsten Besoldungs-
änderungsgesetzes außer Kraft gesetzt, weil der dort ausge-
wiesene Erhöhungsbetrag zum Familienzuschlag in die
Anlage V eingeflossen ist (s. Begründung zu Artikel 1 Nr. 6
und zu Artikel 8).

III. Stellungnahme der Gewerkschaften im
Rahmen des Beteiligungsverfahrens

Die Gewerkschaften begrüßen einhellig die Übernahme der
tariflich vereinbarten prozentualen Erhöhungen für die Be-
zügeanpassungen der Beamtinnen und Beamten, Richterin-
nen und Richter, Soldatinnen und Soldaten sowie der Ver-
sorgungsempfängerinnen und -empfänger. Erfreulich sei
auch, dass alle Empfängerinnen und Empfänger von Dienst-
und Versorgungsbezügen einschließlich der Anwärterinnen
und Anwärter die tariflich vereinbarten Einmalzahlungen
erhalten sollen.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), der Deutsche Be-
amtenbund (DBB), der Deutsche Richterbund (DRiB), der
Bund Deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichte-
rinnen (BDVR) sowie der Christliche Gewerkschaftsbund
und der Deutsche Bundeswehrverband (DBwV) kritisieren
übereinstimmend die zeitlichen Verschiebungen der Anpas-
sungsschritte um jeweils drei Monate. Die Verschiebung der
Erhöhungszeitpunkte um drei Monate zur Kompensation
der tariflich vereinbarten Entlastungsmaßnahmen sei nicht
gerechtfertigt, weil die Beamtinnen und Beamten, Richte-
rinnen und Richter, Soldatinnen und Soldaten und Versor-
gungsempfängerinnen und -empfänger in der Vergangenheit
bereits erhebliche Vorleistungen erbracht haben. DGB,
DBB und DBwV verweisen in diesem Zusammenhang auf
die mit dem Dienstrechtsreformgesetz 1997 im Beamtenbe-
reich vorgenommene Streckung der Dienstaltersstufen.
Der DGB weist hilfsweise darauf hin, dass bei einer Ver-
schiebung des Anpassungszeitpunktes im Jahr 2003 zumin-
dest die Erhöhungen für das Jahr 2004 zeitgleich übertragen

werden sollen. Der DBwV kritisiert zudem die Schnittstelle
der gespaltenen Besoldungsanpassung im Jahr 2003 für die
Besoldungsgruppen A 11 (zum 1. April 2003) und A 12
(zum 1. Juli 2003) und fordert die Einbeziehung der Besol-
dungsgruppe A 12 in den ersten Anpassungsschritt.
Von allen Gewerkschaften einhellig begrüßt wird die in-
halts- und zeitgleiche Erhöhung des Bemessungssatzes Ost
in den neuen Ländern. Überwiegend positiv hervorgehoben
wird ferner die Festschreibung der weiteren Angleichung
des Bemessungssatzes bis spätestens Ende 2007 bzw. Ende
2009.
DBB und DRiB fordern die Bundesregierung weitergehend
auf, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den neuen
Ländern nicht nur eine Perspektive für einen Endzeitpunkt
aufzuzeigen, sondern bereits jetzt die weiteren Anpassungs-
schritte der Ostangleichung verbindlich gesetzlich festzu-
schreiben. Der DBwV lehnt die Verlängerung der Ermächti-
gung für die besoldungs- und versorgungsrechtlichen Über-
gangsregelungen für die neuen Länder ab und fordert einen
Sonderweg für die Soldatinnen und Soldaten.
DBB und DRiB weisen darauf hin, dass die Versorgungs-
empfängerinnen und -empfänger durch den Nachvollzug
der drei Anpassungsschritte in besonderem Maße belastet
werden, da die linearen Erhöhungen unter Berücksichtigung
des Versorgungsänderungsgesetzes 2001 insgesamt drei
Mal verringert werden. Sie fordern die Bundesregierung
auf, die Anpassungsschritte zumindest für das Jahr 2004
(DRiB) zusammenzufassen.
Die Verbände fordern die Bundesregierung auf, gleichzeitig
mit der Beschlussfassung über den Gesetzentwurf Ab-
schlagszahlungen auf die vorgesehenen Bezügeverbesse-
rungen zu billigen.
Die Bundesregierung betont demgegenüber, dass mit den
vorgeschlagenen Erhöhungen für die Beamtinnen und Be-
amten, Richterinnen und Richter, Soldatinnen und Soldaten
sowie die Versorgungsempfängerinnen und -empfänger das
Tarifergebnis für die Bediensteten des öffentlichen Dienstes
vom 9. Januar 2003 inhalts- und wirkungsgleich übertragen
wird. Der Gesetzentwurf stellt sicher, dass auch die Beam-
tinnen und Beamten und Versorgungsempfängerinnen und
-empfänger an der allgemeinen Einkommensentwicklung
teilnehmen.
Bezogen auf die Jahre 2003 und 2004 werden die Dienstbe-
züge in drei Stufen um insgesamt 4,4 % linear angehoben.
Diese prozentualen Erhöhungen sind ebenfalls Grundlage
der allgemeinen Anpassungen der Versorgungsbezüge. Zu-
sätzlich erhalten alle Empfängerinnen und Empfänger von
Dienst- und von Versorgungsbezügen die tariflich verein-
barten Einmalzahlungen in 2003 und 2004. Am Gleichklang
der Erhöhung für die Aktiven wie für die Pensionäre wird
unverändert festgehalten. Die Anknüpfung an die prozentu-
ale Erhöhung des Tarifergebnisses sichert zudem langfristig
für alle Statusgruppen im öffentlichen Dienst eine gleichge-
richtete Entwicklung der Bezüge und stärkt die Einheit des
öffentlichen Dienstes.
Die zeitlichen Verschiebungen der Erhöhungen um jeweils
drei Monate sind erforderlich, um die tariflichen Ent-
lastungsmaßnahmen nachzuvollziehen. Damit hält sich das
Entlastungsvolumen im Beamtenbereich im gleichen Rah-
men wie im Tarifbereich. Maßnahmen aus den vergangenen
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Jahren, die in anderem Zusammenhang erfolgt sind, können
hierbei nicht berücksichtigt werden.
Die im Entwurf vorgesehene Festschreibung der weiteren
Angleichung des Bemessungssatzes Ost bis spätestens 2007

bzw. 2009 entspricht den Vereinbarungen und Zielsetzun-
gen des Tarifabschlusses und setzt insoweit ein wichtiges
politisches Signal.
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2. Preiswirkungsklausel
Die vorgesehenen Einkommensanhebungen werden keine
wesentlichen Änderungen von Angebots- und Nachfrage-
strukturen zur Folge haben, die Auswirkungen auf Einzel-
preise und Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, haben könnten.
Zur Durchführung des Gesetzes wird zusätzliches Personal
bei Bund, Ländern und Gemeinden nicht benötigt.
Für die Wirtschaft, insbesondere für kleine und mittlere Un-
ternehmen, entstehen keine zusätzlichen Kosten.
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Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesrat hat in seiner 789. Sitzung am 20. Juni 2003
beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76
Abs. 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

1. Zu Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe b, Nr. 5
(§ 14 Abs. 2 und 5, §§ 84, 85 BBesG 2003)
Zu Artikel 2 Nr. 2 (§ 85 BBesG 2004)
Zu Artikel 4 Nr. 2 (§§ 71, 72 BeamtVG)
Zu Artikel 5 Nr. 3 (§ 72 BeamtVG 2004)
Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsver-
fahren sicherzustellen, dass die Ämter der den Spitzen-
beamten des Bundes vergleichbaren Beamten in den
Ländern (Staatssekretäre und Ministerialdirektoren) in
die für die Jahre 2003 und 2004 vorgesehene Nicht-
anpassung einbezogen werden.

2. Zu Artikel 8a – neu – (Länderöffnungsklausel)
Zu Artikel 15 Abs. 2 (Inkrafttreten)
a) Nach Artikel 8 ist folgender Artikel 8a einzufügen:

„Artikel 8a
Länderöffnungsklausel

Durch Landesrecht können abweichend von den
Artikeln 1 und 4 die Zeitpunkte für die linearen Be-
zügeanpassungen um bis zu drei Monate später fest-
gesetzt werden. Die Abweichung kann sich auf die
in den Artikeln 1 und 4 genannten Besoldungsgrup-
pen insgesamt oder auf Teile davon beziehen. So-
weit ein Land hiervon Gebrauch macht, werden die
in Artikel 8 genannten Befristungen und der in Arti-
kel 15 Abs. 6 genannte Außerkrafttretenszeitpunkt
entsprechend hinausgeschoben.“

b) In Artikel 15 Abs. 2 ist nach der Angabe „7“ die
Angabe „ , 8a“ einzufügen.

B e g r ü n d u n g
Allgemeines
Mit der im Gesetzentwurf der Bundesregierung gegen-
über dem Tarifergebnis vorgesehenen Verschiebung der
linearen Bezügeanpassungen für die Jahre 2003 und
2004 um jeweils drei Monate wird den unterschiedlichen
finanziellen Verhältnissen in den meisten Ländern nicht
ausreichend Rechnung getragen. Die Länder benötigen
zumindest für das Jahr 2003 einen Gestaltungsspiel-
raum, der ihre individuelle Haushaltslage stärker berück-
sichtigt. Mit dem Änderungsvorschlag soll dies in der
Weise geschehen, dass die Länder für ihren Bereich die
im Gesetzentwurf für das Jahr 2003 vorgesehene lineare
Erhöhung um bis zu drei weitere Monate hinausschieben
können.

Zu Buchstabe a
Durch den neuen Artikel 11a Satz 1 wird den Ländern
die Möglichkeit eingeräumt, die lineare Anpassung für

2003 von 2,4 % um bis zu drei Monate später vorzuneh-
men. Satz 2 stellt klar, dass die Verschiebung im Zeit-
fenster nicht unbedingt alle Besoldungsempfänger
gleichzeitig treffen muss, sondern unter sozialen Ge-
sichtspunkten abgestaffelt werden kann. So wäre es zum
Beispiel auch möglich, unter nur partieller Ausnutzung
der Regelungsbefugnis allein die Besoldungsempfänger
der Bundes- oder Landesbesoldungsordnungen B, der
Besoldungsempfänger in den Besoldungsgruppen ab
R 3, in C 4 und W 3 mit einer weiteren Verschiebung zu
belasten. Satz 3 stellt sicher, dass bei Inanspruchnahme
des Zeitfensters die Geltungsdauer der bisherigen Rege-
lung über den Erhöhungsbetrag für dritte und weitere
Kinder entsprechend hinausgeschoben wird.

Zu Buchstabe b

Folgeänderung aus der Einfügung eines Artikels 8a.

3. Zu Artikel 8 a – neu – (Länderöffnungsklausel)

Bei der Einführung einer Länderöffnungsklausel ist
sicherzustellen, dass Bund und Länder noch im Jahr
2003 die Möglichkeit erhalten, davon Gebrauch zu
machen.

B e g r ü n d u n g

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes über die Anpassung
von Dienst- und Versorgungsbezügen in Bund und Län-
dern 2003/2004 (Bundesbesoldungs- und -versorgungs-
anpassungsgesetz 2003/2004 – BBVAnpG 2003/2004)
werden unmittelbar durch Bundesgesetz Ansprüche be-
gründet. Vorher können auch Bund und Länder keine
Rechtsetzungsverfahren durchführen. Sie müssten also
rückwirkend Ansprüche mindern. Dies ist aus verfas-
sungsrechtlichen Gründen nicht möglich. Soll die Öff-
nungsklausel im Jahre 2003 bereits zum Tragen kom-
men, muss mindestens ein Zeitraum für ihre Inanspruch-
nahme vorgesehen werden.

4. Zu Artikel 14a – neu – und Artikel 15 Abs. 2
(Rückforderungsvorbehalt, Inkrafttreten)

a) Nach Artikel 14 ist folgender Artikel 14a einzufügen:

„Artikel 14a

Rückforderungsvorbehalt

Die Beträge, um die sich die Dienstbezüge nach
Artikel 1 Nr. 2 und 5 (§ 84 Bundesbesoldungsgesetz)
erhöhen, werden in den ersten drei auf die Anpassung
folgenden Monaten unter dem Vorbehalt der Rück-
forderung gezahlt. Entsprechendes gilt für die
Beträge, um die sich die Versorgungsbezüge nach
Artikel 4 Nr. 2 erhöhen. Die Vorbehalte nach den Sät-
zen 1 und 2 entfallen, soweit die Anpassungen nach
den Artikeln 1 und 4 nicht durch ein Landesgesetz
nach Artikel 8a, das vor dem 1. Januar 2004 verkün-
det wird, hinausgeschoben werden.“
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b) In Artikel 15 Abs. 2 ist nach der Angabe „8a“ die
Angabe „14a“ einzufügen.

B e g r ü n d u n g
Zu Buchstabe a
Mit Verkündung des BBVAnpG 2003/2004 werden alle
Beamten, Richter, Soldaten und Versorgungsempfänger
beim Bund und in den Ländern unmittelbar einen gesetz-
lichen Rechtsanspruch auf Zahlung der höheren Besol-
dung oder Versorgung rückwirkend ab 1. April 2003
oder ab 1. Juli 2003 haben. Eine Rechtsgrundlage, die
Erhöhungsbeträge vorerst nicht zu auszahlen, enthält der
Gesetzentwurf nicht.
Um einer Verpflichtung zur Zahlung der erhöhten Be-
züge zu entgehen, müsste deshalb ein Land, das von der
Öffnungsklausel Gebrauch machen will, zeitgleich mit
der Verkündung des Bundesgesetzes ein „Verschie-
bungsgesetz“ verkünden und in Kraft setzen.
Dies ist schon aus formalen, aber auch aus verfahrens-
technischen Gründen nicht möglich, zumal wenn das
Anpassungsgesetz – wie nun beabsichtigt – noch vor den
Sommerferien verabschiedet werden soll. Zum einen be-
darf es zunächst der bundesgesetzlichen Ermächtigung,
bevor der Landesgesetzgeber beschließen kann. Zum
anderen wird in diesem kurzen Zeitrahmen ein ent-
sprechendes Gesetz nicht mehr verabschiedet werden
können.
§ 12 Abs. 1 BBesG schließt eine spätere Rückforderung
der höheren Bezüge gesetzlich aus, wenn ein Beamter,
Richter oder Soldat durch eine gesetzliche Änderung sei-
ner Bezüge mit rückwirkender Kraft schlechter gestellt
wird. Ein aufgrund des Artikels. 8a (vgl. Nummer 2) erst
später erlassenes Landesgesetz hätte deshalb, auch bei
einem rückwirkenden Inkrafttreten, nicht die Wirkung,
dass die danach zu viel gezahlten Bezügeanteile zurück-
gefordert werden könnten.
Deshalb ist das BBVAnpG 2003/2004 um eine Vor-
schrift zu ergänzen, die ausdrücklich bestimmt, dass die
erhöhten Zahlungen unter dem (gesetzlichen) Vorbehalt
der Rückforderung für den Fall stehen, dass ein Land
von der Öffnungsklausel Gebrauch macht und die Zeit-
punkte der linearen Bezügeanpassung im Jahr 2003 ver-
schiebt. Ein solcher Vorbehalt ist wegen des Unterhalt-
scharakters der Bezüge jedoch nur für einen kurzen Zeit-
raum zumutbar; er ist deshalb zu befristen. Ein Land, das
bis Ende 2003 die Option nicht ausgeübt hat, könnte zu
viel gezahlte Bezügeanteile nach diesem Tag nicht mehr
zurückfordern.

Zu Buchstabe b
Folgeänderung.

5. Zu Artikel 9 (Altersteilzeitzuschlagsverordnung)
Artikel 9 ist zu streichen.

Als Folge ist in Artikel 14 die Angabe „9 bis 12“ durch
die Angabe „10 bis 12“ zu ersetzen.

B e g r ü n d u n g
Entgegen der Begründung des Gesetzentwurfs, wonach
die beabsichtigte Änderung in § 1 der Altersteilzeitzu-
schlagsverordnung mit der Ergänzung um die Wörter
„soweit die Teilzeitarbeit mindestens mit der Hälfte der
bisherigen Arbeitszeit, die für die Bemessung der ermä-
ßigten Arbeitszeit während der Altersteilzeit zugrunde
gelegt worden ist, durchgeführt wird“ nur der Klarstel-
lung diene, handelt es sich um die Schaffung einer neuen
Rechtslage.
Die vorgesehene Änderung der Altersteilzeitzuschlags-
verordnung wird von der gesetzlichen Ermächtigungs-
grundlage des § 6 Abs. 2 Bundesbesoldungsgesetz nicht
gedeckt. Die Bundesregierung wird in § 6 Abs. 2 Bun-
desbesoldungsgesetz ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung bei Altersteilzeit nach § 72b Bundesbeamtengesetz
oder nach Maßgabe landesrechtlicher Vorschriften die
Gewährung eines Zuschlags zur Besoldung zu regeln.
Danach ist die Gewährung des Zuschlags auch bei vom
Bundesrecht abweichenden Regelungen ausdrücklich
zugelassen. Dies folgt auch aus der Begründung zu § 1
der Altersteilzeitzuschlagsverordnung (Bundesrats-
drucksache 730/98), wonach die Länder einen weiten
Spielraum für die Ausgestaltung von Altersteilzeitrege-
lungen haben.
Auch gibt es keine rahmenrechtlichen Bestimmungen,
die die Länder in der statusrechtlichen Ausgestaltung der
Altersteilzeit begrenzen. § 44a Beamtenrechtsrahmenge-
setz enthält keine Vorgabe, die eine unterhälftige Alters-
teilzeit ausschließt. Im Übrigen überschreitet die unter-
hälftige Altersteilzeit nicht zwangsläufig die Grenze zur
Verfassungswidrigkeit.
Die der Bundesregierung eingeräumte Verordnungser-
mächtigung zur Regelung des Zuschlages muss den dem
Landesgesetzgeber in § 6 Abs. 2 Bundesbesoldungsge-
setz eingeräumten gesetzgeberischen Spielraum berück-
sichtigen und kann ihn nicht – gewissermaßen durch die
Hintertür – im Wege einer untergesetzlichen Regelung
nachträglich einengen. Anderenfalls liefe das Tatbe-
standsmerkmal „nach Maßgabe landesrechtlicher Vor-
schriften“ in § 6 Abs. 2 Bundesbesoldungsgesetz leer, da
der Bundesgesetzgeber insoweit das Landesrecht im
Wege der Verordnungsgebung unzulässigerweise gestal-
ten würde.
Schließlich folgt aus der Begründung zu § 1 der Alters-
teilzeitzuschlagsverordnung (Bundesratsdrucksache
730/98) auch, dass die Länder „bei der Ausgestaltung ih-
rer Regelungen ihre besondere Personalstruktur und ihre
Haushaltslage berücksichtigen“ können. Zur Senkung der
Personalkosten vor dem Hintergrund einer äußerst ange-
spannten Haushaltslage darf eine unterhälftige Altersteil-
zeit daher nicht ausgeschlossen werden.
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